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 Barometer 
Das Barometer zeigt wichtige Daten, die im letzten Quartal im Zusammenhang mit Haus-, 
Fach- und Zahnärzten sowie Apothekern veröffentlicht wurden. Sie fundieren die Bera-
tung und erlauben eine bessere Einschätzung der aktuellen ökonomischen Entwicklung  
in dieser Branche.

Deutsche Arztpraxen: Nachholbedarf bei Investitionen
Die Investitionsbereitschaft der deutschen Praxisinhaber sinkt. Dies geht aus dem im Juni 2019 
veröffentlichten Zi-Praxis-Panel 2017 hervor. So sanken die durchschnittlichen Investitionen je 
Praxis im Berichtszeitraum 2013 – 2016 um 19 % – und dies obwohl die Praxen von steigenden 
Umsätzen und Gewinnen profitierten. Hinter dem Durchschnittswert verbergen sich viele Ent-
wicklungen: Knapp 50 % der Praxisinhaber verhielten sich mit einer durchschnittlichen Investi-
tionssumme von weniger als 2.000 € besonders restriktiv. Auch bei der fachgruppenbezogenen 
Betrachtung nahm die Investitionstätigkeit in allen Fachbereichen ab. Jedoch ergaben sich deut-
liche Unterschiede (vgl. Tab.). Am höchsten lagen demnach die Investitionen in internistischen 
Praxen sowie fachübergreifend tätigen Praxen, gefolgt von jenen, die sich dem fachärztlichen 
Bereich II (Chirurgie, Nuklearmedizin, Orthopädie, Radiologie, Urologie) zuordnen ließen.

Tab. – Investitionen je Praxis nach Fachbereich in den Jahren 2013 bis 2016 (in €)
Fachbereich Mittelwert

2013 2014 2015 2016

Hausärztlicher Bereich 11.400 € 11.600 € 8.500 € 10.300 €

Fachärztlicher Bereich I 16.400 € 15.300 € 15.500 € 12.000 €

Fachärztlicher Bereich II 29.400 € 26.700 € 36.200 € 16.100 €

Internistischer Bereich 39.700 € 39.400 € 52.700 € 34.500 €

Neurologisch-pychiatrischer Bereich 10.200 € 10.900 € 12.500 € 7.800 €

Psychotherapeutischer und  
psychosomatischer Bereich 3.100 € 2.400 € 2.900 € 2.800 €

Übergreifend tätige Praxen 5.700 € 13.400 € 9.000 € 29.000 €

Gesamt 12.500 € 12.100 € 12.400 € 10.100 €

Hinweis: Wenn der relative Standardfehler einer zentralen Kennzahl 15 % übersteigt,  
erfolgt eine Graumarkierung der betreffenden Werte. Quelle: ZI, 2019

Die Entwicklung bei den Investitionen schlägt sich auch in den Praxis-Aufwendungen nieder: 
Als Folge der geringen Investitionstätigkeit sanken auch die aus steuerlichen Gründen sinnvollen 
Abschreibungen auf getätigte Investitionen im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 6,6 % – und 

gegenüber 2013 um 12,3 %. Rückläufig waren auch die Aufwendungen für Leasing und Mieten 
für Geräte (um -9,9 % im Vorjahresvergleich und -18,1 % im gesamten Beobachtungszeitraum). Im 
Gegenzug stiegen die Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung um +6,4 % im Vergleich zu 
2015 und um +18,6 % gegenüber 2013.

Einer der Gründe für die rückläufigen Investitionen könnte in der Überalterung der deutschen 
Ärzteschaft – und damit auch ihrer Praxen liegen. Mit zunehmendem Alter einer Praxis sinken 
regelmäßig die realisierten Investitionen. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die 
Unsicherheit bezüglich der Praxisabgabe. Nicht zuletzt tragen auch die Steuerbelastung sowie 
die unzureichende Planungssicherheit bei den Honoraren zur Situation bei. Hierbei handelt es sich 
jedoch um einen Teufelskreis. Denn umgekehrt lassen sich mit gut geplanten Investitionen nicht 
nur die Anziehungskraft und die Ergebnisse der Praxis verbessern, sondern auch die Chance auf 
eine erfolgreiche Abgabe sowie die Gewinnung und Bindung ärztlicher und nichtärztlicher Mitar-
beiter. Darüber hinaus kann die Investition in medizinisch-technische und räumliche Ausstattung 
zu einer Steigerung des Praxiswertes beitragen.

Zu beachten gilt jedoch auch, aufgrund der mittel- und langfristigen Bindung von Kapital, bedür-
fen größere Investitionen einer fundierten Planung in Form eines Investitions- und Finanzplans. 
Wichtig hierbei ist die Abstimmung der Finanzierungslaufzeit und Nutzungsdauer. Darüber hinaus 
sollte geklärt werden, ob und wann sich die vorliegende Anschaffung amortisiert oder ob es 
geeignetere Investitionsalternativen gibt. 

Wirtschaftlicher Beitrag erstmals bei über 1 Mrd. € pro Tag
Die Wirtschaftsleistung der Gesundheitswirtschaft hat auch im vergangenen Jahr weiter an Stärke 
gewonnen. Dies belegen die aktuellen Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums. 2018 lag die 
Bruttowertschöpfung bei knapp 370 Mrd. € und damit umgerechnet erstmals bei mehr als einer 
Milliarde Euro pro Tag. Der Anteil der Branche an der Gesamtwertschöpfung lag bei rund 12 % mit 
steigender Tendenz: In den vergangenen zehn Jahren lag das durchschnittliche Wachstum bei 
4,1 % pro Jahr und übertraf damit deutlich jenes der gesamten Volkswirtschaft (2,8 %). Ähnliches 
gilt für die Beschäftigungsentwicklung. Mittlerweile arbeitet jeder sechste Erwerbstätige in der 
Gesundheitswirtschaft, die 2018 bereits 7,6 Mio. Erwerbstätige umfasste. Seit 2008 wurden hier 
1,5 Mio. neue Arbeitsplätze geschaffen.

Die Gesundheitsbranche hat sich „emanzipiert“. Jahrzehntelang als reiner „Kostenfaktor“ betrach-
tet, gilt sie mittlerweile als eine der stabilsten und zukunftsträchtigsten Branchen Deutschlands. 
Dabei zeichnet sich der Gesundheitsmarkt neben seiner charakteristischen Krisenfestigkeit 
und der ständig wachsenden Nachfrage auch dadurch aus, dass er einen besonderen Beitrag 
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zur Stärkung der Binnenwirtschaft in der traditionell auf den Export ausgerichteten deutschen  
Wirtschaft leistet. Experten sehen für die kommenden Jahre weitere Wachstumspotenziale insbe-
sondere in Zusammenhang mit der Digitalisierung.

Abb. 1 –  Anteil der Gesundheitswirtschaft an der Bruttowertschöpfung  
und Beschäftigung in Deutschland

2017 2008

18 %
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12 %

9 %

6 %
2018

  Bruttowertschöpfung Gesundheitswirtschaft: Anteil an der Gesamtwirtschaft
  Erwerbstätige Gesundheitswirtschaft: Anteil an der Gesamtwirtschaft

16,9 % 16,6 %
15,0 %

12,1 % 11,9 %
10,7 %

Grafik: REBMANN RESEARCH

Finanzentwicklung: GKV rutscht ins Minus 
Die jüngst veröffentlichten vorläufigen Finanzergebnisse der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) zeigen, dass die Kassen im ersten Quartal 2019 mit einem Defizit in Höhe von rund 102 
Mio. € abgeschlossen haben. Die Einnahmen stiegen um 3,7 % auf 62,3 Mrd. €. Die Ausgaben 
lagen mit rund 62,4 Mrd. € leicht darüber und erhöhten sich somit im Vergleich zum Vorjahresquar-
tal um 4,5 %. Die Zahl der Versicherten stieg um ca. 0,6 %.

Die absoluten Ausgaben in ausgewählten Leistungsbereichen entwickelten sich im Vergleich zum 
Vorjahresquartal wie folgt (zum Teil sind Schätzwerte enthalten):

■  Arzneimittelausgaben: 4,0 % ■  Ärztliche Behandlung: 3,5 %
■  Zahnärztliche Behandlung: 1,6 % ■  Zahnersatz: 4,5 %
■  Krankenhausbehandlung: 2,9 % ■  Heilmittel: 13 %
■  Hilfsmittel: 5,9 % ■  Netto-Verwaltungskosten der Krankenkassen: 3,6 %

Je nach Kassenart ergibt sich folgendes Bild:
■  Kassen mit Überschuss: Allgemeine Ortskrankenkassen (rund 89 Mio. €), Knappschaft-

Bahn-See (26. Mio. €), Landwirtschaftliche Krankenversicherung (9 Mio. €)
■  Kassen mit Defizit: Ersatzkassen (151 Mio. €), Betriebskrankenkassen (59 Mio. €),  

Innungskrankenkassen (16 Mio. €)

Der Gesundheitsfonds schloss Ende des 1. Quartals 2019 mit einem saisonüblichen Ausgaben-
überhang von rund 2,57 Mrd. €. Für das 2. Halbjahr ist hier ein Ausgleich durch die Einnahmen aus 
der Verbeitragung von Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeldzahlungen sowie aus 
den Rentenanpassungen zur Jahresmitte zu erwarten. Die beitragspflichtigen Einnahmen stiegen 
im 1. Quartal 2019 um 4,1 %.

Wie die endgültigen Rechnungsergebnisse belegen, konnten die Kassen im Gesamtjahr 2018 
einen Überschuss von mehr als 2,09 Mrd. € erzielen. Noch profitiert das GKV-System von der 
anhaltend guten Entwicklung der Beitragseinnahmen, die aus der positiven Lohn- und Beschäf-
tigungsentwicklung resultiert. Die Finanzreserven der Krankenkassen liegen momentan bei rund 
21 Mrd. €. Die Rücklagen des Gesundheitsfonds schrumpften von 9,1 auf 7,1 Mrd. €. Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn fordert die Kassen mit Überschüssen auf, diese den Versicherten 
über Zusatzbeitragssenkungen und/oder Leistungsverbesserungen zukommen zu lassen. Da 
mittlerweile einige Kassen ihren Zusatzbeitrag gesenkt haben, lag der durchschnittliche Zusatz-
beitragssatz zum Ende des ersten Quartals bei 1,01 % und damit um 0,07 Prozentpunkte nied-
riger als im Vergleichsquartal des Vorjahres.

TSVG: GOP für Terminvermittlung stehen fest 
Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) sieht vor, dass Vertragsärzte und -psycho-
therapeuten ab dem 1.9.2019 eine gesonderte Vergütung bei einer Terminvermittlung durch die 
Terminservicestelle (TSS) sowie für die Vermittlung eines dringenden Facharzttermins durch den 
Hausarzt erhalten. Seit Kurzem stehen die entsprechenden Gebührenordnungspositionen (GOP) 
im Einheitlichen Bewertungsmaßstab fest (EBM). Damit gelten folgende Abrechnungsregeln:

TSS-Terminfälle
■  Bereits seit dem 11. Mai (Inkrafttreten des TSVG) dürfen alle Leistungen in Zusammenhang 

mit der Behandlung von Patienten, die über die TSS vermittelt werden (TSS-Terminfall), voll-
ständig extrabudgetär abgerechnet werden.

■  Neu sind die zeitgestaffelten Zuschläge (20, 30 und 50%) für die TSS-Patienten, die ab 
dem 1.9.2019 auf die betreffenden Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschalen Anwen-
dung finden (siehe Tabelle). Zu diesem Zweck wird jeweils eine neue GOP „Zusatzpauschale 
TSS-Terminvermittlung“ in die EBM-Kapitel 3-27 (mit Ausnahme von Kapitel 12 Labormedi-
zin und 19 Pathologie) sowie in den EBM-Abschnitt 30.7 (Schmerztherapie) aufgenommen.

■  Jede Zusatzpauschale umfasst vier mögliche Zusätze (A, B, C, D), die für die Höhe der 
Zuschläge ausschlaggebend sind.
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Dringender Hausarzt-Vermittlungsfall

■  Voraussetzung für die Berechnung des Zuschlags ist, dass der Termin innerhalb von vier 
Kalendertagen nach der vom Hausarzt festgestellten Behandlungsnotwendigkeit liegt. Der 
Tag nach dem Patientenkontakt mit der TSS gilt dabei als erster Zähltag.

■  Der Zuschlag darf mehrfach berechnet werden, sofern der Haus-/Kinderarzt im selben 
Quartal an unterschiedliche Facharztgruppen erfolgreich überweist. Voraussetzung ist aber, 
dass der Patient im laufenden Quartal noch nicht von einem der betreffenden Fachärzte 
behandelt wurde.

■  Der Zuschlag für den Haus-/Kinderarzt wird unabhängig davon gewährt, ob der Patient den 
Termin tatsächlich wahrnimmt.

■  „Auffälligen“ Praxen, bei denen der Anteil der dringlich vermittelten Patienten bei 15% und 
mehr liegt, droht eine Prüfung. 

Die offiziellen Beschlüsse zu den obigen Regelungen folgen noch. Die Vorabveröffentlichung 
erfolgte mit dem Ziel, den Praxisverwaltungssystemanbietern ausreichend Zeit für die Software-
anpassungen zu geben. Eines der Ziele des TSVG ist es, u.a. über die obigen Anreize die War-
tezeiten für GKV-Patienten auf Facharzttermine deutlich zu verringern. Gegenwärtig werden die 
TSS jedoch von den Patienten noch kaum genutzt.

Eine Übersicht über die neuen fachgruppenbezogenen GOP findet sich unter www.bit.ly/2ltAsjn

 Talk 
Talk kommentiert gesundheitspolitische Entscheidungen und Diskussionen, die 
für alle Fachrichtungen relevant sind. Das Wissen um diese aktuellen Rahmen- 
bedingungen bildet oft einen zentralen Erfolgsfaktor für alle managementrelevanten  
Entscheidungen. 

Befragung offenbart Schwächen bei der Nutzung von TSS 
Die Terminservicestellen (TSS), die aktuell in jedem Bundesland unter einer separaten Nummer 
erreichbar sind und einen schnellen Termin beim Facharzt sicherstellen sollen, finden derzeit 
noch wenig Beachtung. Das ergab eine repräsentative Bevölkerungsbefragung der Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC zu aktuellen politischen Vorhaben der Bundesregie-
rung im Gesundheitsbereich unter 1.000 Bürgern. Als Teil des neuen Terminservice- und Versor-
gungsgesetzes (TSVG) ist der Ausbau und die Erreichbarkeit der TSS ab Januar 2020 unter der 
einheitlichen Rufnummer 116117 geplant.

Bislang haben lediglich 13 % der Deutschen den Service genutzt. Und das, obwohl die TSS bereits 
71 % der Bevölkerung bekannt sind und die meisten (65 %) sich auch vorstellen können, zukünftig 
die neue zentrale Anlaufstelle für Patienten zu kontaktieren. Ein Grund für die mangelnde Nutzung 
wird in fehlendem Wissen gesehen: Lediglich 49 % haben Kenntnis darüber, dass die Wartezeit 
auf einen Facharzttermin höchstens vier Wochen betragen darf. Noch weitaus weniger (17 %) wis-
sen, dass sie einen ambulanten Behandlungstermin in einem Krankenhaus wahrnehmen können, 
sofern der Facharzttermin nicht innerhalb dieser Frist vermittelt werden kann. Die positive Nach-
richt: Unter den wenigen, die den Dienst der TSS bereits in Anspruch genommen haben, waren 
88 % mit der Leistung zufrieden.

Bestandteil des neuen TSVG ist auch die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA). Hier 
ergab die Befragung, dass 90 % der Deutschen in unterschiedlicher Ausprägung bereit wären, für 
die ePA persönliche Daten preiszugeben – jeder Dritte alle nötigen medizinischen Informationen, 
26 % beschränken sich auf allgemeine Gesundheitsinformationen wie Medikamente, Allergien 
und Unverträglichkeiten. Eine ablehnende Haltung gegenüber der elektronischen Patientenakte 
vertreten nur 9 % der Befragten. Der Datenschutz ist für viele eine wichtige Voraussetzung für die 
Freigabe ihrer Daten (44 %). Allerdings möchten lediglich 26 % selbst darüber bestimmen, wer 
welche Daten einsehen kann.

Ein weiterer Teil des TSVG, zu dem die Meinung der Bürger erhoben wurde, ist die Ausweitung 
von Leistungen für gesetzlich Versicherte. Mit 93 % der Angaben lag den Bürgern besonders 
die Versorgung pflegebedürftiger Menschen am Herzen. Gefordert wurde hier vordergründig die 
Unterstützung von einer größeren Anzahl an Pflegekräften. Für derartige Verbesserungen würden 
zwei Drittel eine Erhöhung des Krankenkassenbeitrages hinnehmen, jedoch lediglich in einem 
Umfang von 20 € pro Monat. Viele der Befragten hätten gerne ein größeres Mitspracherecht, was 
die Übernahme von Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse anbelangt. So würden 35 % in 
Zukunft gerne anstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) einen Patientenvertreter 
bestimmen, der über das bisherige Antrags- und Mitberatungsrecht hinaus auch über ein Stimm-
recht verfügt. Zuletzt wurden die Bürger über ihre Meinung zur Organspende befragt. Die aktuelle 
Regelung in Form eines freiwilligen Organspendeausweises würden 39 % der Bevölkerung gerne 
beibehalten, 35 % stehen dem neuen von Gesundheitsminister Jens Spahn favorisierten Vor-
schlag einer Widerspruchslösung offen gegenüber.

Geplant ist durch das am 13. März vom Bundestag beschlossene TSVG, dass die TSS künftig 
neue Aufgaben erhalten. Sie sollen ab dem 1.1.2020 als Servicestellen für die ambulante Versor-
gung und Notfälle durchgängig 24 Stunden am Tag/7 Tage pro Woche unter der Nummer des 
ambulanten Notdienstes (116117) sowie online oder per App erreichbar sein. Ob die Servicestellen 
dadurch in Zukunft besser genutzt werden, bleibt abzuwarten.
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Reform des Notfalldienstes: Das ist geplant 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird nach der Sommerpause das Thema der Notfallre-
form angehen. Ein erster Diskussionsentwurf zur Reform der Notfallversorgung liegt bereits vor 
und bedient sich dabei vieler Elemente des Gutachtens 2018 des Sachverständigenrats sowie 
des bereits 2017 gemeinsam erstellten Reformkonzepts der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) und des Marburger Bunds (MB). Die Kernpunkte betreffen: 

■  Sektorenübergreifende telefonische Anlaufstelle: Die Bundesländer erreichten mit Beteili-
gung der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) sogenannte gemeinsame Notfallleitstellen 
(GNL). Diese sind sowohl unter der Nummer 112 als auch 116 117 rund um die Uhr erreich-
bar und führen künftig den ambulanten Bereitschaftsdienst, den Rettungsdienst und die 
stationäre Notfallversorgung zusammen. Anrufer werden vom qualifizierten Personal der 
GNL ggf. mithilfe digitaler Unterstützung und unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der 
Behandlung in die richtige Versorgungsschiene gesteuert.

■  Triage und niedrigschwelliger Zugang an ausgewählten Klinikstandorten: In den Kranken-
häusern sind als obligatorische Anlaufstelle für Notfallpatienten sogenannte Integrierte Not-
fallzentren (INZ) geplant, die räumlich, wirtschaftlich und hinsichtlich der Leitung vom Klinik-
betrieb abgegrenzt sind. Ein Ein-Tresen-Modell erlaubt eine qualifizierte Ersteinschätzung 
der Patienten hinsichtlich ambulantem oder stationärem Behandlungsbedarf und Dringlich-
keit. Für die Einrichtung eines INZ ist die Erfüllung der vom GBA festgelegten Kriterien für die 
Teilnahme der Kliniken an der Notfallversorgung (u.a. hinsichtlich der Öffnungszeiten und 
personellen Besetzung) Voraussetzung. Die Länder sind für die Planung der INZ zuständig 
und haben dabei ausdrücklich die bestehenden Strukturen des ärztlichen Bereitschafts-
dienstes und insbesondere die der Portalpraxen zu berücksichtigen.

■  Aufwertung des Rettungsdienstes: Versicherte haben künftig einen im SGB V geregel-
ten Leistungsanspruch auf Notfallrettung. Der Rettungsdienst wird laut Entwurf zu einem 
gesonderten SGB V Leistungsbereich mit bundeseinheitlichen Rahmenbedingungen aus-
gebaut. Zu diesem Zweck wird die Finanzierung zwischen Bund und Ländern neu geregelt.

Laut vorliegendem Reformpapier soll die Leistungsvergütung in den INZ nach dem Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab vergütet werden. Es ist jedoch eine Bereinigung aus der morbiditätsbe-
dingten Gesamtvergütung vorgesehen (deren Details durch den Bewertungsausschuss zu defi-
nieren sind). 

Grundsätzlich ist der Entwurf zur Neuordnung der Notdienstversorgung zu begrüßen. Über die 
Verzahnung von ambulantem Bereitschaftsdienst, stationärer Notfallversorgung und Rettungs-
dienst können Patienten insgesamt ihrem Behandlungsbedarf entsprechend besser und schneller 
versorgt werden. Gleichzeitig werden Ressourcen gespart und die Wartezeiten in den Notaufnah-
men verringert. Aus Sicht der Vertragsärzte ist die Ausgestaltung der Vergütung kritisch. Während 
gegenwärtig viele Krankenhäuser über eine unangemessene Inanspruchnahme ihrer Notfallam-
bulanzen klagen, wird es infolge der Neuregelung zu einer Verschiebung der Inanspruchnahme 

und damit der Kosten in den ambulanten Sektor kommen. Je nach Ausgestaltung der Bereinigung 
könnte diese Entwicklung zulasten des vertragsärztlichen Gesamthonorars gehen. Als Schwach-
stelle des Entwurfs gelten ferner die INZ. Da sie nur an ausgewählten Kliniken zur Verfügung 
stehen sollen, ist zu vermuten, dass an den Kliniken ohne INZ die Fehlinanspruchnahme durch 
die Patienten fortgesetzt wird. 

 Fachrichtung 
Fachrichtung geht ins Detail und zeigt Veränderungen auf, die eine ganz spezielle Fach- 
richtung oder die Meinung der oft starken Fachrichtungslobby betreffen. Dadurch wird  
die Gesamtbranche weiter segmentiert und somit auf spezielle Chancen sowie Risiken 
innerhalb einzelner Marktsegmente hingewiesen.

DERMATOLOGEN 
Zahl der Hautkrebserkrankungen in Deutschland steigt rapide
Die Zahl der Neuerkrankungen bei Hautkrebs hat in der vergangenen Dekade stark zugenom-
men. Das geht aus einer Auswertung der KKH Kaufmännische Krankenkasse hervor. Der Studie 
zufolge nahm die Zahl der Diagnosen beim schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom) zwischen 
2007 und 2017 um 87 % und beim weißen Hautkrebs (Basalzell- und spinozelluläres Karzinom) 
sogar um 145 % zu. In der Betrachtung nach Bundesländern war die höchste Zunahme bei den 
malignen Melanomen mit 138 % im Saarland und in Sachsen (133 %) zu beobachten. Besonders 
niedrig lag die Steigerungsrate in Mecklenburg-Vorpommern (61 %). Vom weißen Hautkrebs sind 
insbesondere die ostdeutschen Bundesländer betroffen: In Sachsen lag der Anstieg bei 312 %, 
gefolgt von Thüringen (222 %) und Brandenburg (205 %). Am geringsten fiel der Anstieg in Rhein-
land-Pfalz (111 %) sowie in Nordrhein-Westfalen (115 %) aus (vgl. Abb. 2).

Während die KKH vermutet, dass die Entwicklung bei den Hautkrebsneuerkrankungen unter 
anderem dem Klimawandel geschuldet ist, sieht das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) 
hier keinen direkten Zusammenhang. Ausschlaggebend ist nicht die Temperatur, sondern in 
erster Linie die Höhe, in welcher die Exposition erfolgt. Somit ist laut DKFZ insbesondere bei Ski-
fahrern und Alpinwanderern das Risiko erhöht. Besuche im Solarium sowie Sonnenbäder bilden 
ebenfalls erhöhte Risikofaktoren. Da das Hautkrebsrisiko mit steigendem Alter zunimmt, spielt 
auch die steigende Lebenserwartung der Menschen in Deutschland eine Rolle.

Zur Verbesserung der Versorgung von Hautkrebserkrankungen ist am 11.5.2019 die Konkretisie-
rung zur ambulanten spezialärztlichen Versorgung (ASV) für Tumoren der Haut in Kraft getreten. 
Damit haben Vertragsärzte und Krankenhäuser ab sofort die Möglichkeit, eine Berechtigung zur 
ASV bei den Erweiterten Landeszuschüssen zu beantragen. 
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nicht eindeutig sind. Die gegenwärtig verfügbaren Tests arbeiten mit unterschiedlichen Analyse-
verfahren (wie z. B. der Immunhistochemie, der Genexpressionsanalyse oder dem Enzyme-lin-
ked Immunosorbent Assay). Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 70.000 Frauen an frühem 
Brustkrebs. Dem G-BA zufolge kommen hiervon schätzungsweise rund 20.000 für den Genex-
pressionstest in Frage. Aufgrund der bestehenden Studienlage hat der G-BA die Anwendung 
vorerst auf Patientinnen ohne Befall der Lymphknoten mit Tumoren eingeschränkt, die sich durch 
eine Empfindlichkeit für Hormone wie Östrogen und Progesteron kennzeichnen und bei denen 
sich kein Wachstumsrezeptor nachweisen lässt (hormonrezeptor-positive, HER2/neu-negative 
und nodal-negative Mammakarzinome). Der G-BA hat jedoch angekündigt, seine Beratungen zu 
weiteren Vorgehensweisen und Anwendungsgebieten des Tests fortzuführen. Ärzte haben vor 
Durchführung des Tests verpflichtend eine vom G-BA aufgestellte Patienteninformation zu ver-
wenden.

Der Beschluss tritt nach Prüfung durch das Bundesministerium für Gesundheit und Bekannt-
machung im Bundesanzeiger in Kraft. Im Anschluss daran hat der Bewertungsausschuss drei 
Monate Zeit, um eine entsprechende EBM-Vergütung festzulegen. Erst dann darf der Test als 
vertragsärztliche Leistung abgerechnet werden. Mehrere Krankenkassen übernehmen den Test 
jedoch für ihre Versicherten bereits im Rahmen von Selektivverträgen oder Satzungsleistungen.

Der Bundesverband Deutscher Pathologen (BDP) begrüßt die G-BA-Entscheidung, fordert 
jedoch, dass künftig auf Basis der Entscheidung der Tumorboards entsprechend der S3-Leitlinie 
Mammakarzinom die Möglichkeit des Einsatzes aller verfügbaren, methodisch standardisierten 
und klinisch validierten Multigentests geprüft wird. Er kritisiert ferner, dass durch die gegenwär-
tige Bindung an einen einzigen Hersteller in den USA weder eine CE-Zertifizierung vorliege noch 
bei der Verarbeitung der Daten in einem Labor in den USA die Datensicherheit gewährleistet sei.

Neues Vorsorgeprogramm zur Senkung der Frühgeburtenrate 
Seit dem 1. Juli bieten 60 Betriebskrankenkassen (BKK) das neue Vorsorgeprogramm „Hallo 
Baby“ für Schwangere an. Das Programm erfolgt in Kooperation mit dem Berufsverband der Frau-
enärzte und dem Berufsverband Deutscher Laborärzte. Ziel ist die Vermeidung von Frühgeburten 
(Geburt vor der 37. Schwangerschaftswoche), was bei einem Großteil der Frühgeburten durch 
rechtzeitige Interventionen möglich ist sowie der infektionsbedingten Geburtskomplikationen.

Im Detail beinhaltet das Vorsorgeprogramm:
■  Direkt nach der Schwangerschaftsfeststellung: Toxoplasmose-Suchtest (Untersuchung 

auf Antikörper im Blut) sowie die Besprechung der Ergebnisse in der Frauenarztpraxis  
einschließlich der frühgeburtlichen Risiken, der Vermeidung von Toxoplasmose und den 
Spätfolgen bei Erwerb der Toxoplasmose; Besprechung über das weitere Vorgehen und die 
Verhaltensweisen während der Schwangerschaft

Abb. 2 – Anstieg Hautkrebsfälle bei KKH-Versicherten von 2007 auf 2017
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Hinweis: Wegen der geringen Fallzahlen sind die Auswertungen für Bremen und Hamburg nicht  
repräsentativ und daher nicht veröffentlicht. Quelle: KKH Grafik: REBMANN RESEARCH

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der ASV, die Details zu den Leistungen in Zusammen-
hang mit der Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Hauttumoren ab dem vollendeten 18. 
Lebensjahr sowie zur Vergütung sind als PDFunter www.bit.ly/2kdNZLI abrufbar.

GYNÄKOLOGEN
Brustkrebs: Biomarkertest endlich Kassenleistung
Fast sechs Jahre nach Antrag auf Methodenbewertung durch die Krankenkassen hat der Gemein-
same Bundesauschuss (G-BA) am 20.6.2019 endlich einen Beschluss zum Einsatz des Genex-
pressionstest Oncotype DX Breast Recurrence Score® bei primärem Mammakarzinom gefasst. 
Demzufolge darf der Test künftig als Kassenleistung abgerechnet werden. Leistungsberechtigt 
sind Patientinnen mit Brustkrebs im frühen Stadium mit unklarem Rückfallrisiko im Anschluss 
an eine Brustkrebsoperation. Der Genexpressionstest gibt Auskunft darüber, ob eine adjuvante 
Chemotherapie wirksam ist, indem er mit einer 96-prozentigen Wahrscheinlichkeit jene Betrof-
fenen identifiziert, die keinen Rückfall erleiden werden. Anwendung findet er bei jenen Frauen, 
bei denen die herkömmlichen Diagnostikmethoden auf Basis klinisch-pathologischer Kriterien 
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■  13.-20. Schwangerschaftswoche: Untersuchung und qualifizierte Beurteilung eines Abstri-

ches auf bakterielle Scheidenbesiedlung und anschließende Besprechung des Untersu-
chungsergebnisses sowie die Beantwortung von Fragen; ggf. Einleitung einer Behandlung

■  35.-37. Schwangerschaftswoche: anogenitaler Abstrichtest auf Streptokokken-B Bakterien; 
ggf. Gespräch zu den Risiken und der Vermeidung einer Infektion bei Mutter und Kind wäh-
rend der Geburt

Die Vergütung aller Leistungen erfolgt außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung. Die 
teilnehmenden Krankenkassen sind unter der PDF der Patienteninformation der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung zu finden: www.bit.ly/2lzDGS8

HAUSÄRZTE
Interesse der Medizinstudenten für Allgemeinmedizin steigt wieder
Ende Januar 2019 wurden die Ergebnisse des nunmehr dritten Berufsmonitorings Medizinstu-
dierende präsentiert. An der im Juni 2018 von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
beauftragten und der Universität Trier durchgeführten bundesweiten Studie nahmen 13.915 Stu-
dierende teil. Das entspricht 14,8 % der in Deutschland eingeschriebenen Medizinstudenten.

Nach vormals abnehmendem Trend können sich angehende Mediziner wieder deutlich häu-
figer eine Tätigkeit als Allgemeinmediziner vorstellen. Diese Entwicklung zeichnet sich für beide 
Geschlechter ab, wobei sich Frauen noch eher damit anfreunden können. Darüber hinaus steigt 
seit 2010 das Interesse an der Allgemeinmedizin sowohl im Praktischen Jahr (PJ) als auch in den 
Ausbildungsabschnitten Vorklinik und Klinik.

Auffallend verändert hat sich die Bereitschaft, im Ausland zu arbeiten. Für weniger als die Hälfte 
(2010: 63,7 %) der angehenden Ärzte ist dies eine realistische Option. Nahezu unverändert hoch 
bleibt das Interesse an einer Tätigkeit im Heimatbundesland bzw. sogar in der näheren Heimat-
region.

Die Abneigung gegen die Niederlassung auf dem Land hat insgesamt abgenommen. Gegen eine 
Tätigkeit in Landgemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern sprechen sich 42,8 % aus (2010: 
45,3 %). Eine allgemeinmedizinische Tätigkeit in Städten bis zu 10.000 Einwohner steht für ein 
Drittel aller Befragten außer Frage (2010: 35,1 %). Laut Umfrage sind bei den angehenden Ärzten 
Arbeitszeitmodelle in der angestellten Tätigkeit bzw. in Teilzeit besonders angesehen.

Die wieder ansteigende Beliebtheit der hausärztlichen Tätigkeit bei den Nachwuchsmedizinern ist 
eine erfreuliche Entwicklung. Nichtsdestotrotz sind viele ländliche Gemeinden und auch zuneh-
mend Städte von einem ausgeprägten Hausärztemangel betroffen. Die Politik ist damit weiterhin 

gefragt, die Attraktivität der Fachrichtung Allgemeinmedizin zu stärken. Ein Ansatzpunkt ist die 
kürzlich in Nordrhein-Westfalen erstmals in Deutschland eingeführte Landarztquote, die Abituri-
enten auch mit einem schlechteren Notenschnitt die Aufnahme des Medizinstudiums ermöglicht, 
wenn diese sich zu Beginn des Studiums zu einer Tätigkeit als Hausarzt in einer unterversorgten 
Region auf dem Land verpflichten.

Abb. 3 – Präferenz der Medizinstudierenden für Allgemeinmedizin

2014 2018

43 %

41 %

39 %

37 %

35 %

33 %
2010

42,5 %

37,5 %
38,0 %

Quelle: Universität Trier – Berufsmonitoring Medizinstudierende.3. Welle 2018 Grafik: REBMANN RESEARCH

ZAHNÄRZTE
Neue zahnärztliche Approbationsordnung endlich verabschiedet
Am 7. Juni wurde vom Bundesrat eine neue Approbationsordnung für die Ausbildung und Zulas-
sung von Zahnmedizinern (ZApprO) verabschiedet. Nachdem die Überarbeitung der nicht mehr 
zeitgemäßen ZApprO ursprünglich im Jahr 2005 angestoßen wurde, hatte das Bundeskabinett 
bereits 2017 eine Novellierung der seit 1955 gültigen Approbationsordnung beschlossen, die 
jedoch vom Bundesrat zunächst abgelehnt wurde. Mit der Verabschiedung der neuen ZApprO 
wurde nun endlich eine Einigung zwischen Bund und Ländern erzielt. Durch die Billigung der 
Bundesregierung in ihrer Kabinettsitzung am 3.7.2019 kann diese planmäßig zum 1.10.2020 in 
Kraft treten.

Die wichtigsten Inhalte der überarbeiteten ZApprO:
■  Das Zahnmedizinstudium ist weiterhin als fünfjähriges universitäres Studium konzipiert und 

ist wie folgt aufgebaut:
 – Vorklinischer Studienabschnitt (4 Semester)
 –  Klinischer Studienabschnitt (2 Semester Ausbildung am Phantom, 4 Semester Ausbildung 

am Patienten)
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■  Jeder Studienabschnitt endet mit einer staatlichen Prüfung.
■  Die Neuregelung sieht außerdem eine Verbesserung des Betreuungsverhältnisses Dozent - 

Studenten von bislang 1:20 auf 1:15 beim Unterricht am Phantom und von 1:6 auf 1:3 beim 
Unterricht am Patienten vor.

■  Die Prävention (Vorsorge und Zahnerhaltung) wird künftig stärker in den Vordergrund 
gerückt, was den in der Agenda Mundgesundheit 2017-2021 festgehaltenen Positionen der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen von Bund (KZBV) und Ländern entspricht sowie der im 
gemeinsamen Positionspapier „Zukunft der zahnärztlichen Berufsausübung“ festgeschrie-
benen Haltung von KZBV, BZÄK und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde (DGZMK). Restaurative Studieninhalte erhalten ebenfalls mehr Gewicht. Damit 
wird der inzwischen stark verbesserten Mundgesundheit Rechnung getragen, die eine Ver-
schiebung des Behandlungsbedarfs von Zahnersatz hin zur Zahnerhaltung/Prävention zur 
Folge hat.

■  Ein weiterer Bestandteil des Studiums wird künftig das Thema Strahlenschutz sein. Der Fach-
kundenachweis im Strahlenschutz wird mit Bestehen des dritten Abschnitts der zahnärzt-
lichen Prüfung erworben und beinhaltet auch die intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen 
Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen und Fernröntgenaufnahmen des Schädels. Neu 
aufgenommen wird der Querschnittsbereich „Wissenschaftliches Arbeiten“, wodurch die 
Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten der Studierenden verbessert werden soll.

Mit der Überarbeitung wurde auch die Anerkennung zahnmedizinischer Abschlüsse, die im Aus-
land erworben wurden, bundeseinheitlich geregelt. Die Eignungs- und Kenntnisprüfung, die aus-
ländische Bewerber absolvieren müssen, wird sich künftig am Standard der deutschen zahnme-
dizinischen Staatsexamensprüfung orientieren. Zudem erhalten ausländische Bewerber künftig 
nur dann eine Berufserlaubnis, wenn sie über die erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse 
verfügen.

Mit der Verabschiedung der ZApprO wurde nun endlich der Weg für eine längst überfällige Neu-
ordnung der seit 64 Jahren bestehenden Regelung für die Ausbildung von Zahnmedizinern frei-
gemacht. Mit der neuen ZApprO wird sowohl der medizinisch-technologischen Entwicklung als 
auch den modernen Erfordernissen der Berufsausübung Rechnung getragen. Zu einer Vereinheit-
lichung des vorklinischen Studienabschnitts von Zahn- und Humanmedizinern konnte sich der 
Bundesrat (noch) nicht durchringen. Ganz vom Tisch ist dieses Thema allerdings nicht. Es wird 
angestrebt zu diesem Thema in den geplanten Verhandlungen zwischen Bund und Länder zum 
Masterplan Medizinstudium 2020 eine Einigung zu finden.

  Regional 
Neben fachrichtungsspezifischen Kenntnissen sollten auch regionale Besonderheiten 
zur Kenntnis genommen werden, bevor es zu einschneidenden ökonomischen Entschei-
dungen kommt. Regional stellt den Fokus auf die einzelnen KV-/KZV-Bezirke ein und zeigt 
die Veränderungen auf.

Baden-Württemberg –  
Hausarztmangel im Südwesten spitzt sich zu
Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg rechnet damit, dass in den kommen-
den Jahren rund 500 Hausarztpraxen ohne Nachfolger bleiben. Diese Einschätzung teilte der 
KV-Vorstandsvorsitzende Norbert Metke anlässlich des Starts der sechsten Doc-Tour in Zusam-
menarbeit mit der Techniker Krankenkasse (TK) mit. Gegenwärtig gibt es in 80 % der Mittelbe-
reiche Niederlassungsmöglichkeiten. Im Jahr 2014 lag der Anteil noch bei rund 50 %. Grund ist 
unter anderem die Altersstruktur der baden-württembergischen Hausärzte. Rund ein Drittel der 
insgesamt 7.100 niedergelassenen Hausärzte des Bundeslandes sind bereits über 60 Jahre alt. 
Problematisch ist, dass parallel zum zunehmenden Hausarztmangel die Behandlungszahlen stei-
gen. Die Doc-Tour der Techniker Krankenkasse richtet sich an Medizinstudierende und soll für 
Landarztnachwuchs sorgen. Sie beinhaltet eine einwöchige Rundreise im Rahmen derer Kon-
takte zu niedergelassenen Ärzten in Baden-Württemberg sowie zu Landräten und Bürgermeistern 
hergestellt werden. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer Informationen über die Gründung und 
Finanzierung einer Praxis. 

In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche Ansätze mit dem Ziel, insbesondere die hausärztliche 
Versorgung zu sichern. Die Krankenkassen und die KV BW stellen im Rahmen des Programms 
„Ziel und Zukunft“ (ZuZ) jedes Jahr über 5 Mio. Euro zur Niederlassungsförderung zur Verfü-
gung. Im März hatte die KV angekündigt, an rund 20 bis 30 besonders betroffenen Standorten  
KV-Eigeneinrichtungen zu gründen, die als vorübergehende Notfallmaßnahme gedacht sind.

Nordrhein – Quereinstieg in die Allgemeinmedizin  
wird gut angenommen 
Das Programm zur Förderung des Quereinstiegs von Ärzten in die Allgemeinmedizin, das ver-
gangenes Jahr vom Gesundheitsministerium, den Ärztekammern, Kassenärztlichen Vereini-
gungen und Krankenkassen in Nordrhein-Westfalen gestartet wurde, stößt bereits zu Beginn auf 
großes Interesse.
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Deckung des Fachkräftebedarfs einnehmen kann. In der Humanmedizin und den Gesundheits-
wissenschaften ist dies von besonderem Vorteil, da die Studierenden so auch die Besonderheiten 
des deutschen Gesundheitswesens bereits während des Studiums kennenlernen.

Gründe für die Bildungsausländer ein Studium in Deutschland aufzunehmen, liegen laut deren 
Angaben in den geringen Studienkosten und dem guten Ruf der deutschen Hochschulen. Laut 
Bericht würden 83 % der internationalen Studierenden den Studienort Deutschland auch später 
weiterempfehlen.
 
Umgekehrt zeigen die Zahlen zu deutschen Studierenden im Ausland, dass die Ausmaße in Bezug 
auf die Abwanderung nicht so beunruhigend sind wie oftmals vermutet. Im Jahr 2018 waren ins-
gesamt 2,9 Mio. Deutsche an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben, an ausländischen 
Universitäten waren es 144.900 – also nicht einmal 5 %.

Top 15 Herkunftsländer – Medizinstudierende in Deutschland
■  China: 13,1 % (36.915) ■  Syrien: 3,1 % (8.618) ■  Ukraine: 2,5 % (7.037)
■ Indien:6,1 % (17.294) ■  Türkei: 2,7 % (7.633) ■  Bulgarien: 2,3 % (6.470)
■ Österreich: 3,9 % (11.130) ■  Iran: 2,7 % (7.527) ■  Spanien: 2,2 % (6.201)
■ Russland: 3,8 % (10.795) ■  Kamerun: 2,6 % (7.344) ■  USA: 2,2 % (6.158)
■ Italien: 3,1 % (8.908) ■  Frankreich: 2,6 % (7.202) ■  Südkorea: 2,1 % (5.843)

 Trend 
Auch Trend soll helfen, kreative Beratungsinhalte zu generieren. Visionäre Ideen aus  
der Welt der Heilberufler, ein besonders Nutzen bringender Einsatz der Technik oder  
effiziente Rationalisierungskonzepte werden vorgestellt. 

Der alternative Weg – TI-Anschluss via Rechenzentrum
Arztpraxen sind zum Anschluss an die Telematikinfrastruktur (TI) verpflichtet. Alternativ kann die 
TI-Anbindung auch über ein Rechenzentrum erfolgen, wodurch auf den Konnektor in der Praxis 
vollständig verzichtet werden kann. Diese systemübergreifende und sichere Lösung bietet das 
EDV-Unternehmen RED Medical Ärzten und Zahnärzten an. Die Telematikanbindung über ein 
Rechenzentrum hat großes Potenzial. Anders als in der Arztpraxis ist die Wartung der Konnek-
toren im Rechenzentrum rund um die Uhr gewährleistet. Unerlaubte Zugriffe auf den Konnek-
tor oder Fehler bei der Bedienung durch das Praxispersonal werden auf diese Weise verhin-
dert und führen zu einer erhöhten Sicherheit. Zudem reduziert die Vernetzung der Konnektoren 

Laut Angaben der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen wurden bereits 42 Anträge in 
Westfalen und 15 Anträge in Nordrhein eingereicht. Darunter befinden sich in Westfalen vier und 
in Nordrhein neun Internisten, die ein Qualifizierungsjahr in einer Hausarztpraxis beginnen und 
eine Niederlassung in der hausärztlichen Versorgung anstreben. Darüber hinaus gibt es in West-
falen 26 und in Nordrhein sechs Ärzte weiterer Fachrichtungen, deren Anträge bereits bewilligt 
sind und die Facharztprüfung bevorsteht.

Unter der zu Beginn des Projekts definierten Zielgruppe befinden sich neben Allgemeininternisten 
auch andere Arztgruppen wie z. B. Fachärzte für Anästhesiologie und Chirurgie. Die Höhe der För-
derung beläuft sich auf bis zu 9.000 € pro Monat für einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten, sofern 
die Weiterbildung bzw. Qualifizierung in einer Kommune mit bis zu 40.000 Einwohnern erfolgt. In 
Regionen, die nach der Definition des Hausarztaktionsprogramms der Landesregierung bereits 
unterversorgt oder von einer Unterversorgung bedroht sind, erhöht sich die monatliche Förde-
rung um weitere 500 €.

 International 
Modelle, die sich im Ausland bewährt haben, oder besonders forsche marktwirtschaft-
liche Gesundheitskonzepte anderer Länder beeinflussen die Zukunft unseres eigenen  
Systems. Das Wissen über derartige Entwicklungen kann auch in hiesigen Praxen  
richtungsweisende Veränderungsprozesse initiieren. 

Anteil der Medizinstudenten aus dem Ausland wächst 
Der Studienort Deutschland wird im internationalen Wettbewerb immer beliebter. Das ergab der 
aktuelle Bericht „Wissenschaft weltoffen 2019“ des Deutschen Akademischen Austauschdiens-
tes (DAAD) und des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). 
Im Wintersemester 2017/18 haben in Deutschland insgesamt 374.583 ausländische Studierende 
an deutschen Hochschulen studiert. Im Ranking der Gastländer für internationale Studierende 
belegt Deutschland damit hinter den USA, Großbritannien und Australien den 4. Platz. 

Die meisten der sogenannten Bildungsausländer, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außer-
halb Deutschlands erworben haben und sich an deutschen Hochschulen immatrikulieren, bele-
gen ein Studienfach der Ingenieurwissenschaften, gefolgt von den Wirtschafts-, Geistes- und 
Naturwissenschaften. Die Fachgruppen Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften werden 
mit ca. 5 % am fünfhäufigsten gewählt. (8 % verglichen mit der Gesamtzahl aller Studierenden 
der Humanmedizin). Laut Bericht beabsichtigen 91 % der ausländischen Studierenden, auch 
den Abschluss in Deutschland zu absolvieren, weshalb die Gruppe einen wichtigen Beitrag zur 
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des Rechenzentrums die Ausfallwahrscheinlichkeit. Fällt einer der Konnektoren aus, so sprin-
gen die verbundenen Konnektoren ein und übernehmen die Arbeit. Für zusätzliche Sicherheit 
sorgt die Firewall, die als sogenannte RED Box in der Arztpraxis steht und als Schnittstelle zwi-
schen Rechenzentrum und der Praxissoftware fungiert. Darüber hinaus ist die Nutzung über das 
Rechenzentrum deutlich günstiger als die herkömmliche Installation der Komponenten; über 
1000 € können bei der Ersteinrichtung eingespart werden.

Vorteile kompakt
■  Kein Konnektor erforderlich
■  Reduzierung der Ausfallwahrscheinlichkeit
■  Sicherheit und Wartung zu jeder Zeit
■  Optionales Patienten-WLAN
■  Kostenvorteile mehr als 1.000 €

Eine aktuelle Übersicht über die verfügbaren Komponenten, Preise und Informationen zu den 
Starterpaketen finden Sie zum Download unter: www.atlas-medicus.de/ti-komponenten

vfa: Über 30 neue Medikamente für 2019 erwartet 
Nachdem 2018 insgesamt bereits 36 Medikamente mit neuem Wirkstoff neu zugelassen wurden, 
rechnet der Verband der forschenden Pharmaunternehmen vfa auch in diesem Jahr wieder mit 
mindestens weiteren 30 Neuzulassungen. Neben neuen Antibiotika (die unter anderem auch bei 
Resistenzen wirksam sein sollen) stehen außerdem Arzneimittel gegen Grippe, Milzbrand und 
HIV-Infektionen vor der Zulassung/Markteinführung. Rund ein Drittel der neuen Medikamente 
ist für die Bekämpfung von Krebserkrankungen bestimmt (darunter Lungenkrebs, kutanes Plat-
tenepithelkarzinom, bestimmte Leukämien und Lymphknotenkrebs, Brust-, Eierstock- und Pro-
statakrebs). Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei einem Krebsmedikament bei Tumoren 
mit bestimmten Mutationen im NTRK-Gen zu, das erstmals ein gen- anstelle eines organbezo-
genen Anwendungsgebietes hat. Gleich mehrere neue Medikamente richten sich an Patienten 
mit Blutgerinnungsstörungen (aufgrund eines Mangels an Gerinnungsfaktor VIII, an von-Willeb-
rand-Faktor oder an Blutplättchen). Ein Mittel soll z. B. bei ungeplanten Operationen bei Patienten 
zum Einsatz kommen, die Blutverdünner einnehmen. Daneben sind Medikamente gegen Ent-
zündungskrankheiten der Haut und der Blutgefäße, gegen Osteoporose, zur Migräneprophylaxe 
sowie für Diabetes Typ 1-Patienten in der Pipeline. Rund ein Drittel der Neuentwicklungen lassen 
sich dem Bereich der seltenen Erkrankungen zuordnen (sogenannte Orphan Drugs). Im Fokus 
stehen u. a. eine Gentherapie gegen die Lebersche Amaurose und die Retinitis pigmentosa oder 
Medikamente zur Behandlung kutaner T-Zell-Lymphome.

Positive Resonanz der Online-Sprechstunde
Gerade in Zeiten des demografischen Wandels und des zunehmenden Ärztemangels auf dem 
Land sind kreative Versorgungskonzepte gefragt. Die Online-Sprechstunde könnte hier eine gute 
Alternative sein. Laut einer aktuellen Umfrage, die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durch-
geführt wurde, könnte sich ungefähr ein Drittel (30 %) der Befragten vorstellen auf das Angebot 
der Online-Sprechstunde zurückzugreifen. Fünf Prozent der insgesamt knapp über 1.000 Teil-
nehmer haben bereits von der digitalen Versorgungsleistung Gebrauch gemacht, deren Vorteile 
in der Umfrage ebenfalls erfasst wurden. So zählen zu den Pluspunkten der erleichterte Zugang 
zu räumlich weit entfernten Ärzten (64 %), der Wegfall der Wartezeit in der Praxis (53 %) sowie 
die Vermeidung der Ansteckungsgefahr. Eine 2017 unter Ärzten durchgeführte Umfrage zeigt ein 
ähnliches Stimmungsbild. Auch hier wird der Wegfall der Wartezeit von fast einem Drittel der 
Mediziner positiv bewertet. 44 % der niedergelassenen Ärzte heben die finanziellen und zeitlichen 
Einsparpotenziale durch den Wegfall von Anfahrten hervor. Auch der Zugewinn an Flexibilität 
durch die Online-Sprechstunden wird als großer Vorteil wahrgenommen (27 %).

Abb. 4 – Drei wichtige Vorteile der Online-Sprechstunde

25 % 50 % 75 %

Online-Sprechstunden geben  
dem Arzt mehr Flexibilität 

Die Wartezeit  
in der Praxis enfällt

Zeit und Kosten für  
die Anfahrt entfallen

 Die Ansteckungsgefahr im Wartezimmer  
ist nicht mehr gegeben

Die Wartezeit  
in der Praxis entfällt

Der Zugang zu räumlich weit entfernten 
Ärzten (z. B. Fachärzten) wird erleichtert

  2017 Sichtweise: Patient (n=898)  Sichtweise: Arzt (n=477)   2019 Sichtweise: Patient (n=1.005)
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Quelle: Universität Trier – Berufsmonitoring Medizinstudierende.3. Welle 2018 Grafik: REBMANN RESEARCH

Noch immer besteht eine Diskrepanz zwischen der Nachfrage und dem tatsächlichen Ange-
bot von Online-Sprechstunden. Eine Hauptursache liegt vor allem in der noch wenig attraktiven 
Vergütung für Videosprechstunden. Will man in Zukunft die Potenziale der Videosprechstunden 
nutzen und diese zum festen Bestandteil in der Patientenversorgung machen, gilt es, hier nach-
zuarbeiten.
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Fortbildungsveranstaltungen 2019

Die Zukunft des niedergelassenen Arztes liegt in der Kooperation.

Seminarinhalt:  n  Kooperationsformen unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten

 n  Abrechnungsproblematik der einzelnen Kooperationsformen
 n Der Weg zur richtigen Kooperation
 n Wertsicherung der Praxis
 n Nachfolgeregelung durch Kooperationsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten zur Selbständigkeit sind so günstig  
wie noch nie.

Seminarinhalt:  n  Einstiegsvarianten in Kooperationsformen
 n  Teilzulassung
 n Anstellungsmodelle
 n Praxisübernahme
 n Öffentliche Förderung
 n Finanzierungsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die Termine sowie den Veranstaltungsort erfahren Sie bei uns.

Von der Landesärztekammer Baden-Württemberg
anerkannte Fortbildungen für Ärzte und Zahnärzte

Referenten:
Martin Graf
Geschäftsführer H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater 
Lehrbeauftragter der Hochschule für Gesundheitswesen DHBW
Dozent IBG Institut

Dragisa Macos
Prokurist H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater
Dozent IBG Institut

Burkhard Bedei
Langjähriger Mitarbeiter der KV-Nord-Württemberg,
Mitautor unterschiedlichster Fachliteratur

Ulrike Hespeler
Assessorin der Landesärztekammer Baden-Württemberg

Kooperation?

Praxis oder Klinik?

3 
Fortbildungs-

punkte

3 
Fortbildungs-

punkte
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Ärztestammtische 2019
Für unsere Mandanten sind wir gerne bereit vor Ort einen Ärztestammtisch zu folgenden Themen durchzuführen

H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH

Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart
Fon +49 711 / 2489773
Fax +49 711 / 282791
E-Mail mail@hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

2019 haben Sie so gute Möglichkeiten wie noch 
nie, eine berufliche Veränderung vorzunehmen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n  Teilzulassung mit  
Angestelltenverhältnis, 

	 n Vollzulassung,
	 n Juniorpartner,
	 n Finanzierung,
	 n öffentliche Fördermittel.

Welche Kooperation ist sinnvoll?

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n Kooperationsformen, 
	 n Honorarauswirkungen,
	 n  Betriebswirtschaftliche  

Gestaltungsmöglichkeiten.

Praxisabgabe und Nachfolge rechtzeitig planen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie, wie 
und wann man rechtzeitig beginnt die Nachfolge  
zu planen.

Nutzen Sie unser Know-how!



QUID
H.U.G Quartalsinformation

H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH
Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart

Tel. 0711-2489773
Fax 0711-282791
mail@hug-beratung.de
www.hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

 Healthcare/Gesundheitswesen
 n Hausärzte
 n Fachärzte
 n Zahnärzte
 n MVZ
 n Apotheker
 n Tageskliniken ambulant/stationär
 n Kliniken
 n Krankengymnasten/Physiotherapeuten
 n Sonstige Heilberufsangehörige

 Competition/Wettbewerb
 n Einzelpraxis
 n Berufsausübungsgemeinschaft örtlich/überörtlich
  - BGB Gesellschaft
  - Partnerschaftsgesellschaft
  - Medizinisches Versorgungszentrum
 n Organisationsgemeinschaft
  - Praxisgemeinschaft
  - Gerätegemeinschaft
  - ausgelagerte Praxistätigkeit

 Center/Schaltstelle
 n Controlling
 n Liquiditätsplanung
 n Unternehmensbewertung
 n Basel II/Rating
 n Existenzgründung
 n Betriebsübergabe
 n RKW-Beratung
 n Öffentliche Förderung
 n Finanzierung
 n Leasing
 n Altersvorsorge
 n Fortbildung
 n Zulassungswesen/Kassenrecht
 n Abrechnungsanalyse
 n anerkannte LÄK – BW Fortbildungsveranstaltungen
 

Unternehmensgründung:  
1988

Geschäftsführer:  
Martin Graf

Beraterteam:   
Martin Graf, Dragisa Macos,  
Achim Bacher

Vertragsarztexperte:  
Burkhard Bedei

Seminarorganisation:  
Susanne Ullrich

Sekretariat:  
Hakibe Elezi


